Absender:

LandesPsychotherapeutenKammer Rheinland-Pfalz

Wilh.-Th..-Römheld-Str. 30

55130 Mainz

Einkommensnachweis zur Beitragserhebung 2012

Für die individuelle Beitragsberechnung des Kammerbeitrages für das Jahr 2012 werden Sie aufgefordert uns Ihr Bruttojahreseinkommen des Jahres 2009 mitzuteilen. (Bitte beachten Sie hierzu auch die Erläuterungen in beigefügtem Schreiben).

Meine Bruttoeinkünfte 2009 betrugen:

      ________________________ € aus freiberuflicher / niedergelassener Tätigkeit

      ________________________ € aus angestellter / beamteter Tätigkeit



· Ich möchte von der Möglichkeit Gebrauch machen, mein Einkommen nicht nachzuweisen und werde mit dem Höchstbeitrag von derzeit 775,00 € (§ 4 Abs. 3 der Beitragsordnung) veranlagt.

Ich war im Jahr 2009 nicht psychotherapeutisch tätig, weil ich 

· noch nicht approbiert war

· wegen Mutterschutz/Elternzeit/Krankheit o.ä. das ganze Jahr 2009 keine Einkünfte erzielt habe

· Sonstiges:___________________________________________________________
und weise daher meine Einkünfte aus dem Jahr

· 2010

· 2011 nach.

Derzeit bin ich:

· freiberuflich / niedergelassen tätig

· angestellt / beamtet tätig

(         freiberuflich / niedergelassen tätig und angestellt / beamtet tätig

Bitte senden Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Fragebogen an die Geschäftsstelle der Kammer zurück. Eine Kopie des jeweiligen vom Finanzamt erteilten Einkommenssteuerbescheides, aus dem die Einkünfte vor Steuern hervorgehen, ist dem Fragebogen beizufügen.
Ort, Datum






Unterschrift
